
 

 

 

 

 

Abwägungstabelle 

als Anlage zum Abwägungsbeschluss 

 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
„Umnutzung Betriebsgelände Agrargemeinschaft Pampow e. G.“ 

der Gemeinde Pampow 
Landkreis Ludwigslust - Parchim  

 
nach § 13 BauGB im Vereinfachten Verfahren 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zu den der Stel-
lungnahme des AfRL WM zugrunde liegenden Gesetze und Programme des 
Landes M-V, zu den Planunterlagen und Planungsabsichten zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Grundzüge der Planung mit der 
Änderung nach raumordnerischen Maßstäben nicht berührt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Der nebenstehende abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Dem AfRL WM wird eine Kopie des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
zugesandt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden Fachdienste 
des Landkreises LUP auf Grundlage der genannten Unterlagen zum Entwurf 
beteiligt wurden. Die Anregungen werden im Folgenden betrachtet. 
 
Seitens der Straßenverkehrsbehörde bestehen keine Einwände oder 
Bedenken zum Planvorhaben. Die vorangegangenen Abstimmungen werden 
beachtet, ein reibungsloser Verkehrsablauf wird durch den Betrieb 
gewährleistet. Die Straßenbaulastträger (Gemeinde und 
Kreisstraßenmeisterei Hagenow) stimmen hinsichtlich der Anschlussbreiten 
dem Planvorhaben zu. Nach Überarbeitung des Planvorhabens bestehen lt. 
Stellungnahme vom 09.08.2017 von der Kreisstraßenmeisterei Hagenow 
keine Einwände und Bedenken in Bezug auf die Kreisstraße 62. 
 
Seitens des FD Brand- und Katastrophenschutzes bestehen zum 
Planvorhaben keine Bedenken. 
 
Seitens des FD Gesundheit bestehen zum Planvorhaben keine Einwände. 
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Der FD Regionalmanagement und Europa äußert zum Planvorhaben keine 
Anregungen und Bedenken. 
 
 
Der FD Vermessung und Geoinformation äußert keine Einwände zum 
Planvorhaben. 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. Die Flurstücksnummern werden 
korrigiert. 

 
FD Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 
Denkmalschutz 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Bau- und 
Bodendenkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich befinden. 

 
Der nebenstehende Hinweis wird auf der Planzeichnung aktualisiert. 

 
Bauplanung/Bauordnung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es aus bauplanerischer Sicht keine 
Bedenken zum Planvorhaben gibt. 
 
Bauleitplanung 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Anregungen zur Kenntnis und 
beachtet diese. 

 
Der Satzungsbeschluss wird entsprechend Hauptsatzung der Gemeinde zur 
Rechtskrafterlangung bekannt gemacht. Der rechtskräftige Bebauungsplan 
wird dem FD 30 beim Landkreis LUP angezeigt.  
 
Seitens des FG Bauleitplanung bestehen keine Einwände gegen das 
Planvorhaben. 

 
Nebenstehender Hinweis wird beachtet und die Festsetzungen werden 
entsprechend ergänzt. 
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Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und die Zufahrtsbereiche werden 
bemaßt, um hier Rechtseindeutigkeit zu schaffen. 

 
 
 
Straßen- und Tiefbau 
 
Die Erschließung ist gesichert. Es bestehen keine Einwände oder Bedenken.  

 
 
FD Immissionsschutz/Abfall 
 
 
Die nebenstehenden Auflagen werden mit dem Planvorhaben erfüllt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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FD Natur, Wasser, Boden 
 
Naturschutz 

 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die 2 im Bereich der geplanten Zufahrt 
festgesetzten anzupflanzenden Bäume werden in der Planzeichnung an 
anderer Stelle versetzt, festgesetzt.  
 

 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des speziellen Artenschutzes 
keine Bedenken zum Planvorhaben bestehen. 

 
Wasser- und Bodenschutz 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Wasser- und 
Bodenschutzes keine Einwände zum Planvorhaben bestehen. 

 
 
FD Abfallwirtschaft 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der öffentlichen 
Abfallentsorgung keine Einwände oder Bedenken zum Planvorhaben 
bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt die Stellungnahme des Landkreises LUP aus dem Jahr 
2017 zur Kenntnis. Bedenken und Anregungen wurden in der jetzt 
vorliegenden Planung berücksichtigt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass nach Überarbeitung des 
Planvorhabens von der Kreisstraßenmeisterei Hagenow keine Einwände und 
Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt die ablehnende Stellungnahme der 
Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis LUP vom 12.05.2017 zur Kenntnis.  
 
Die Planungen wurden aktualisiert und der Straßenverkehrsbehörde erneut 
vorgelegt. 
 
Bedenken und Anregungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt die zustimmende Stellungnahme der 
Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis LUP vom 31.07.2017 nach Vorlage 
der aktualisierten Planung zur Kenntnis.  
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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Zu 1) 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Fläche des Plangebietes noch im 
Feldblockkataster erfasst ist.  

 
Bedenken und Anregungen werden nicht geäußert. 

 
Zu 2) 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in keinem 
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. 
 
 
Bedenken und Anregungen werden nicht geäußert. 
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Zu 3.1  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange nach NatSchAG nicht 
betroffen sind. Der Landkreis ist beteiligt worden. 

 
Zu 3.2 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer I. Ordnung vom 
Planvorhaben nicht betroffen sind und daher keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3 
Die Gemeinde nimmt nebenstehende Hinweise bzgl. Altlasten- und 
Bodenschutzkataster und schädliche Bodenveränderungen/Altlasten zur 
Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich keine genehmigungsbedürftige 
Anlage nach BImSchG in der immissionsschutzrelevanten Umgebung des 
Plangebietes befindet.  
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Die Gemeinde fügt die Stellungnahme der HanseWerk AG nachfolgend ein. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Bergamtes keine 
weiteren Einwände oder Anregungen vorgebracht werden. 
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Stellungnahme 
 
Ihr Schreiben vom 26. Januar 2021 
Ihr Zeichen: 12. Änderung B-Plan Nr. 8 "Bahnhofstraße" Pampow - 
Abforderung Stellungnahme HanseGas Bergbauberichtigter Erdgasspeicher 
Kraak 
Amt Stralendorf, Gemeinde Pampow: Gemarkung Pampow, Flur 8, Flurstücke 
174/125 und teilweise 174/7  
 
Sehr geehrter Herr Knaack, 
die von Ihnen vorgestellten Unterlagen haben wir geprüft und nehmen 
entsprechend Stellung. 
Die Anmerkungen zur vorgelegten Unterlage sind zu beachten:  
Seitens unserer Anlage, des Erdgasspeichers Kraak, bestehen keine 
Einwände. 
Diese Auskunft zu bergbaulichen Belangen bezieht sich ausschließlich auf 
unsere zuvor genannte Anlage. 
Die Stellungnahme ist unter Berücksichtigung der Anmerkungen hiermit 
abgeschlossen.  
Der Antragsteller ist mit dieser Stellungnahme nicht von der Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Ausführung und der Einhaltung behördlicher 
Pflichten entbunden. 
 
Freundliche Grüße 
Dr. Hannes Parbs 

 

 
Die Gemeinde geht davon aus, dass hier ein Schreibfehler bzgl. der 
Planbezeichnung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass bzgl. des Erdgasspeichers Kraak 
keine Einwände bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt den Ablauf der Beteiligung über die BIL zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden 
Leitungsbetreiber für das Plangebiet zuständig sind. 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden 
Leitungsbetreiber nicht betroffen sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden 
Leitungsbetreiber nicht betroffen sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden 
Leitungsbetreiber keine Anlagen im Plangebiet betreiben und daher keine 
Einwände gegen die Planung bestehen. 

 
 
Nebenstehende Hinweise werden beachtet. 
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Die Gemeinde bestätigt, dass nebenstehende Karte das Plangebiet enthält. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden 
Leitungsbetreiber keine Anlagen im Plangebiet betreiben und daher nicht 
betroffen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
Nebenstehender Hinweis wird beachtet. 
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Nebenstehender Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 
 
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen ist unsere 
„Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu beachten. Dieses Dokument ist für 
unser gesamtes Versorgungsgebiet verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad 
herunterladen: 
 
https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://www.wemag-
netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und Verlauf unserer 
Versorgungsleitungen/ -anlagen.  
 
Zwecks Terminabstimmung zur örtlichen Einweisung wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren 
Netzservice 
 
Netzdienststelle Gadebusch Telefon: 0385-755 2644. 
 
Diese Stellungnahme ist ab Auskunftsdatum 6 Monate gültig. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und Einspeiser von 
regenerativen Energien vorhanden sein können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Harald Zimmermann 
Sachbearbeiter Leitungsdokumentation 
WEMAG Netz GmbH 
 
Tel.: +49 385 755-2338 
Hausadresse: Obotritenring 40, 19053 Schwerin 
https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=www.wemag-netz.de 
 
UNSER NETZ VERBINDET 
 

 
 
Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf nebenstehende Schutzanweisung zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf nebenstehende Kontaktdaten zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=www.wemag-netz.de
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Nebenstehender Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Plangebiet befinden sich keine überörtlichen Leitungen. 
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Nebenstehende Legende wird zur Kenntnis genommen. 
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Unser Zeichen: XTB 2020/02414 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 
 
Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation 
GmbH und WEMACOM Breitband GmbH. 
 
Zu dieser Baumaßnahme erheben wir keine Einwände, da sich im 
ausgewiesenen Bau-/Änderungsbereich keine Versorgungsanlagen befinden. 
 
Diese Stellungnahme ist ab Auskunftsdatum 12 Wochen gültig. 
 
Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 
 
Freundliche Grüße 
 
Anne Redandt 
Leitungsauskunft 
WEMACOM Telekommunikation GmbH 
 
Tel.: +49 385 755-2879 
leitungsauskunft@wemacom.de 

Hausadresse: Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin 

 
WEMACOM Telekommunikation GmbH | WEMACOM Breitband GmbH 
Zeppelinstraße 1 | 19061 Schwerin 
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Volker Buck, Dipl. Ing. Torsten Speth 
Amtsgericht Schwerin | HRB 5753 | Amtsgericht Schwerin | HRB 12555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine 
Versorgungsanlagen der WEMACOM befinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leitungsauskunft@wemacom.de
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Die Gemeinde nimmt nebenstehenden Hinweis zur Kenntnis. 
 
Die Gemeinde hat nachträglich mit dem Team Wittenburg geklärt, dass sich 
im Plangebiet aktuell KEINE Leitungen der HanseGas GmbH befinden. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen.  
 
Nebenstehende Hinweise und Anmerkungen sind für die Gemeinde aufgrund 
des NICHTvorhandenseins von Gashochdruckleitungen im Plangebiet nicht 
relevant. 
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Nebenstehender Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom keine Bedenken und 
Einwände hat, wenn für die Telekom die erforderlichen Maßnahmen am 
Kabelnetz jederzeit möglich sind. 

 
 
Mit der Überplanung des Flurstückes 174/125 teilw. der Flur 8, Gemarkung 
Pampow, werden keine öffentlichen Flächen/Verkehrswege überplant bzw. 
entwidmet. 
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Die nebenstehenden Hinweise bzgl. Sicherungs- und Verlegemaßnahmen 
sowie Bauausführungen werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Errichtung neuer TK-Linien im 
Plangebiet durch die Telekom z. Zt. nicht geplant sind. 
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Die Gemeinde nimmt nebenstehenden Lageplan zur Kenntnis und beachtet 
diesen. 
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Externe E-Mail! Öffnen Sie nur Links oder Anhänge von vertrauenswürdigen 
Absendern! Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
Amt Stralendorf - Herr Knaack 
Dorfstraße 30 
19073 Stralendorf 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00956641 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 01.02.2021 
Gemeinde Pampow, 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Umnutzung 
Betriebsgelände Agrargemeinschaft Pampow e. G.“, Änderungsbereich 1 
Flurstücke 174/125 teilw. und 174/7 teilw. der Flur 8, Gemarkung Pampow, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.12.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen 
ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone GmbH keine Einwände 
gegen das Planvorhaben hat. Im Plangebiet befinden sich keine TK-Anlagen 
und die Errichtung neuer Anlagen ist z. Zt. nicht geplant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der von Ihnen geplanten 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
"Umnutzung Betriebsgelände Agrargemeinschaft Pampow e. G." der 
Gemeinde Pampow ist kein in der Unterhaltungslast des WBV befindliches 
Gewässer 2. Ordnung betroffen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mark Sierks 
Geschäftsführer 
_____________________________________________ 
Wasser- und Bodenverband "Schweriner See/Obere Sude" 
Rogahner Str. 96 
19061 Schwerin 
 
https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=www.wbv-sn.de 
 
Tel: 0385/67171385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass kein Gewässer 2. Ordnung, dass 
sich in der Unterhaltungslast des WBV „Schweriner See/Obere Sude“ 
befindet, betroffen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://www.wbv-sn.de
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet derzeit keine von 
der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden oder geplant 
sind. 
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Von: armin.pey@polmv.de <armin.pey@polmv.de> Im Auftrag von sbe-
verkehr-pi.ludwigslust@polmv.de 
Gesendet: Freitag, 11. Dezember 2020 08:44 
An: Knaack <knaack@amt-stralendorf.de> 
Betreff: 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Umnutzung 
Betriebsgelände Agrargemeinschaft Pampow e. G.“  
  
  
  
Sehr geehrter Herr Knaack, 
  
nach Durchsicht der übergebenen Unterlagen habe ich keine Bedenken 
gegen die Umsetzung des o.g. Bebauungsplanes. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
A.Pey 
  
Polizeiinspektion Ludwigslust 
SB Polizeiliche Verkehrsaufgaben 
Grabower Allee 2c 
19288 Ludwigslust 
Tel.: 03874 411 317 
E-Mail: armin.pey@polmv.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Polizeiinspektion 
Ludwigslust keine Bedenken gegen das Planvorhaben bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:armin.pey@polmv.de
mailto:armin.pey@polmv.de
mailto:sbe-verkehr-pi.ludwigslust@polmv.de
mailto:sbe-verkehr-pi.ludwigslust@polmv.de
mailto:knaack@amt-stralendorf.de
mailto:armin.pey@polmv.de
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Warsow keine 
Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben geäußert werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Stralendorf 
keine Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben geäußert werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Klein Rogahn 
keine Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben geäußert werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Holthusen 
keine Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben geäußert werden. 

 
 

 


